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Obstverarbeitung –
Saft «Frisch ab Presse»

KÖW – «Die Arbeit ist 
spannend und ergibt immer 
wieder neue Kontakte»

Biosuisse –  
Wenn Biobetriebe Neuland 
betreten

Zwei neue Rubriken auf der 
Strickhof-Seite

Ein Beispiel aus der  
Praxis

RICOKALK wirkt sich positiv auf Ihren Boden aus:
z.B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische
Aktivität, Wasserführung, Durchlüftung sowie auf
den pH-Wert.

RICOKALK
Bei Abholung CHF 15.– / t*
Frankolieferung Schweiz CHF 31.– / t*

*+2,5% MWST, Mindestbestellmenge 24 t
Pro Tonne: ca. 540kg Kalk, 12kg Phosphat,
6kg Magnesium,110kg org.Substanz,
300kg Wasser

RICOTER Erdaufbereitung AG
3270 Aarberg 8502 Frauenfeld
Tel. 032 39163 00 Tel. 052 72240 88
Fax 032 39162 34 Fax 052 72240 42
www.ricoter.ch

EINE WOHLTAT
FÜRS LAND

Abstimmung zum  
Planungs- und Baugesetz 

27. November 2016

JA
zu unseren 
fruchtbaren 
Böden

«DIE ALTERNATIVE 
FÜR DIE SCHWEIZER 

BAUERN»
Tel. 056 664 84 84, Fax 056 664 84 85 

E-Mail: info@agromittelland.ch

Grosses DÜNGERSORTIMENT,  
auch Biodünger. 

MILCHVIEHFUTTER für alle  
Bedürfnisse! Zuckerrübenpellet, 
Rapsschrot, Sojaschrot, Biosoja.

MV-SPEZIALITÄTEN:  
Kakaoschalen, Malzpellet,  
Regulierwürfel, Kälber- 
milchpulver, Mineralstoffe.

SCHWEINEFUTTER:  
1A-Antikannibal, Premix.

STROH: auch gemahlen,  
Lucerneballen, -Pellet.

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.chG
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Für die Bauernfamilien!

Mit uns haben Sie viele 

Vorteile: natürlich

versichert!

GUT BESUCHTE PRESSEKONFERENZ DES ZBV BETREFFEND DIE ABSTIMMUNG ZUM PLANUNGS- UND BAUGESETZ

Ja, zu unseren fruchtbaren Böden: Es ist Zeit, um aufzuklären
Wenn drei Reporter vom Fernse-
hen und fünf Journalisten von 
verschiedenen Zeitschriften an 
einer Pressekonferenz teilneh-
men, dann muss es sich um ein 
Thema handeln, das unsere Gesell-
schaft aktiv beschäftigt. Das 
Planungs- und Baugesetz – über 
das die Zürcher Bevölkerung in 
einem Monat abstimmt – stand 
im Visier. Mit klaren Aussagen 
erläuterte der ZBV anlässlich der 
Pressekonferenz die Tatsachen.

Es tönt erst einmal technisch: Planungs 
und Baugesetz. Doch was bewirkt die 
Abstimmung? Welche Argumente stim
men? Der ZBV hat vor Kurzem die Ja
Parole beschlossen und eine entspre
chende Kampagne lanciert. Nun ist es 
besonders wichtig, die Gesellschaft 
korrekt über die Abstimmungsvorlage 
zu informieren. Gerade auch, weil die 
Gegnerseite mit falschen und unwah
ren Aussagen um sich wirft. Aus die
sem Grund hat der ZBV am letzten 

Dienstag zu einer Pressekonferenz im 
Restaurant Landhus in Zürich Seebach 
eingeladen.

Grosses Interesse der Medien
Hans Frei, Präsident des ZBV, begrüss
te die zahlreich erschienen Medienver

treter herzlich zur Veranstaltung. Das 
Schweizer Fernsehen, Tele Züri und 
Tele Top erschienen mit Kamera und 
weiterem Equipment. Weiter nahmen 
Journalisten der NZZ, des Tagesanzei
ger, der Zürcher Regionalzeitungen, 
der Bauernzeitung und der PS Zeitung 
an der Pressekonferenz teil.

Darum geht es wirklich
Im Anschluss an die einleitenden Worte 
von Hans Frei legte Ferdi Hodel, Ge
schäftsführer des ZBV, die Fakten auf 
den Tisch. Er erklärte die Hintergrün
de und Absichten der Vorlage. Martin 
Hübscher, Vorstandsmitglied des ZBV 
und Kantonsrat, griff das Thema Hu
mustourismus auf. Mittels eines aktu
ellen Beispiels verdeutlichte er den 
sinnlosen Humustransport. Gleichzei
tig stellte er einen möglichen Verbes
serungsvorschlag vor. 

Die Praxis zeigt es
Die Theorie beleuchtet das Thema von 
einer Seite, doch besonders aussage

kräftig ist die Praxis. Anhand zwei Bei
spielen zeigte Hans Frei die Aufwer
tung von anthropogenen Böden aus

BE R ATE R ECK E

Im Wettbewerb um den Hof – Ehegatte im Vorteil?
Manch ein Hofbesitzer und Bewirtschafter 
fragt sich einstweilen, was wäre, wenn mich 
das Unverhoffte ereilen würde und ich ver-
sterben würde. Was geschieht mit meinem 
Hof? Gibt es Regeln über das eigentumsmäs-
sige Anrecht auf meinen Hof?

Wir betrachten hier nicht die weitere Be-
wirtschaftung des Hofes, sondern die Eigen-
tums-Verhältnisse. Betreffend die Bewirt-
schaftung des Hofes werden der Erbenge-
meinschaft 3 Jahre «Bedenkzeit» eingeräumt 
und die Direktzahlungen werden gutgeheis-
sen, auch wenn die üblichen Anforderungen 
des Bewirtschafters nicht erfüllt sind.

Zum Vorgang der Eigentumsverhältnisse 
gibt das Bäuerliche Bodenrecht (BGBB) (nach-
folgend Bodenrecht) Auskunft. In einem To-
desfall tritt automatisch der Erbfall ein und 
jeder Erbberechtigte kann grundsätzlich die 
Teilung des Erbes verlangen. Gemäss Art. 11 
des Bodenrechtes kann bei einem landwirt-
schaftlichen Gewerbe jeder Erbe (sowohl ge-
setzliche Erben als auch eingesetzte Erben) 

die Hofzuweisung verlangen. Er muss es sel-
ber bewirtschaften wollen und dafür geeig-
net sein. Als selbstbewirtschaftender Erbe 
kann er es sich zum Ertragswert zuweisen 
lassen. Es stehen so meist der überlebende 
Ehegatte des Erblassers und seine Nachkom-
men einander gegenüber. Würden in diesem 
Fall der überlebende Ehegatte oder die Kinder 
rechtlich bevorzugt?

Entscheidende Kriterien sind hier u.a. der 
Wille zur Selbstbewirtschaftung sowie die 
Eignung, womit ein überlebender Ehegatte 
etwa als alleinstehende «ältere» Witwe ge-
genüber erwachsenen Söhnen mit Ausbil-
dung schlechtere Karten hätte. Sollte sich die 
Witwe aber wieder verheiraten, so würde 
auch die Eignung und Berufskompetenz ihres 
neuen Ehegatten mitberücksichtigt, und sie 
könnte gegenüber den Kindern wieder besse-
re Chancen haben. 

Als geeigneter Selbstbewirtschafter er-
scheint, wer eine sachgemässe, marktorien-
tierte Betriebsführung garantiert, über Flexi-

bilität verfügt und sich weiterbildet. Bei Spe-
zialbetrieben werden für eine Eignung Spezial-
kenntnisse und die berufsspezifische Ausbil - 
dung erwartet. Es können ergänzend etwa 
auch die finanziellen Verhältnisse des Über-
nehmers oder das Vorhandensein von Nach-
kommenschaft ins Gewicht fallen, da es das 
Bestreben sei, lebensfähige Landwirtschafts-
betriebe über Generationen hinweg zu erhalten.

Etwas komplizierter stellt es sich dar, 
wenn die Nachkommen noch nicht mündig 
sind (vor Erreichung des 18-ten Altersjahres). 
Das Gesetz sieht in Art. 12 vor, dass in einem 
solchen Fall die Erbteilung und Hof-Zuwei-
sung aufgeschoben werden muss, bis die 
Mündigkeit erreicht ist oder bis ein Entscheid 
über die Zuweisung möglich ist. Diese Be-
stimmung würde sich sogar auf Enkel und Ur-
enkel ausdehnen, falls solche in die Erbenrol-
le treten (Zwischen-Generation verstorben). 
Damit ginge es sehr lange bis zu einem Ent-
scheid. Der Aufschub gilt nur für Nachkom-
men in direkter Linie. Die Aufschubklausel ist 

ein Sonderfall und widerspricht dem regulä-
ren Recht auf Teilung des Nachlasses wie 
oben erwähnt. Im Folge-Absatz 2 von Art. 12 
(BGBB) wird die Aufschubanordnung relati-
viert. Erfüllt nämlich im Moment des Erbgan-
ges ein gesetzlicher Erbe die Voraussetzung 
zur Selbstbewirtschaftung, so ist das Gewer-
be diesem zuzuweisen. Dadurch kann der 
überlebende Ehegatte (und auch ein bereits 
mündiger Nachkomme) in den Genuss der 
Zuweisung kommen, auch wenn noch un-
mündige Nachkommen vorhanden sind.

Der Erblasser (oder die Erblasserin) kann 
über den Hof mittels Testament Weiteres be-
stimmen. Er oder Sie kann gemäss dem ZGB 
dem überlebenden Ehegatten die Nutznies-
sung am Ganzen zusprechen. Jedoch Ach-
tung, damit hat die begünstigte Person leb-
zeitig den Nutzen, jedoch verliert sie die Er-
benstellung und somit den Anspruch auf die 
Zuweisung des Hofes. Damit die Erbenstel-
lung und der Anspruch nicht verloren gehen, 
muss der Erblasser dem überlebenden Ehe-
gatten im Testament zusätzlich die freie 
Quote zuwenden.

Der Erblasser kann testamentarisch Erben 
einsetzen (z.B. ein guter Freund), womit die-
ser Erbenstellung erhält und im Wettbewerb 
mit den anderen Erbberechtigten (Nachkom-
men, überlebender Ehegatte) steht. Der ein-
gesetzte Erbe muss natürlich die weiteren 
Voraussetzungen erfüllen. Entsprechend sei-
nem möglichen Erbabteil müsste er die ande-
ren Erben auszahlen (bei Selbstbewirtschaf-
tung gilt Anspruch auf Zuweisung auf Er-
tragswertbasis).

Ein Hofeigentümer könnte sich überle-
gen, den Hof «lebzeitig» auf den Ehegatten 
zu übertragen (egal mit oder ohne Selbstbe-
wirtschaftung). Ein solches Handeln kann 
sofort das Vorkaufsrecht eines Nachkom-
men oder von Geschwistern auslösen, wenn 
diese die Kriterien der Selbstbewirtschaf-
tung und Eignung erfüllen und es sich um  
ein landwirtschaft liches Gewerbe handelt 
(Art. 42, BGBB).

Im Todesfall hingegen stehen überlebender 
Ehegatte und Nachkommen gleichrangig.

 
Markus Zoller, ZBV –

Fortsetzung auf Seite 2
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Helfen Sie mit
Mit dieser Pressekonferenz wurde ein 
Grundstein für die Abstimmungskampag-
ne gelegt. Unterstützen auch Sie unser 
Vorhaben, indem Sie Plakate oder Flyer 
bestellen und verteilen.

Am Dienstag, 8. November 2016, ist 
von 6 bis 8 Uhr eine Verteilaktion von Fly-
ern an Bahnhöfen in der Nähe vorgesehen. 
Der ZBV freut sich, wenn auch Sie sich 
Zeit nehmen und mithelfen, Anmeldung 
unter www.zbv.ch. Alle weiteren Informa-
tionen finden Sie unter: www.fruchtbare-
boeden.ch. Besuchen Sie uns neu auch 
auf Facebook: https://www.facebook.com/ 
fruchtbareboeden/ Herzlichen Dank für Ihr 
Like und die Unterstützung! –

Hans Frei informierte die Medien über die Praxis.




